
 

 

 

Beschluss der Jahreshauptversammlung des „Vereins der Eltern, 

Freunde und Förderer und ehemaligen Schüler des Gymnasiums im 

Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum e.V.“ zum Datenschutz 

 

(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, seine 

Bankverbindung und ggf. seine E-Mail-Adresse auf. Diese Informationen 

werden von Vorstandsmitgliedern des Vereins in einem EDV-System 

gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 

geschützt. Vorstandsmitglieder des Vereins sind im Rahmen geltender 

Beschlüsse des Vorstands befugt, personenbezogene Daten des Mitglieds 

ausschließlich und alleine für Vereinszwecke auf privaten 

passwortgeschützten PCs zu verarbeiten. Das Mitglied stimmt dieser Art und 

Weise der Verarbeitung durch seine Mitgliedschaft im Verein zu. Diese 

Zustimmung ist jederzeit widerruflich durch schriftlichen Widerruf an den 

Vorstand. 

(2) Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden vom 

Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des 

Vereinszwecks nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern 

einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 

Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

(3) Der Verein informiert über Print- und Telemedien sowie auf der Homepage 

des Gymnasiums Lütjenburg (www.gymnasium-luetjenburg.de) regelmäßig 

über besondere Ereignisse. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber 

dem Vorstand einer Veröffentlichung personenbezogener Daten 

widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das 

widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene 

Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des 

Gymnasiums Lütjenburg entfernt. 

(4) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die 

personenbezogenen Daten des Mitglieds, welche die Kassenverwaltung 

betreffen, gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen durch den Vorstand 

aufbewahrt. Alle übrigen Daten werden gelöscht. 

 

Lütjenburg, den 21.02.2019 


